
SCHWANGERSCHAFTSVORSORGE

B-STREPTOKOKKEN

Praxisstempel

Vo
rs

or
ge

 B
-S

tr
ep

to
ko

kk
en

 | 
St

an
d 

1.
20

25

www.medlab-bochum.de

GESUNDHEIT GEMEINSAM BESCHÜTZEN



WELCHE  
KONSEQUENZEN  
HAT DAS ERGEBNIS?

Im Falle eines Nachweises 
von B-Streptokokken erhal-
ten Sie während der Geburt 
ein Antibiotikum, welches 
in den allermeisten Fällen 
eine Infektion des Neuge-
borenen während der Ge-
burt zuverlässig verhindert.

WER TRÄGT DIE KOSTEN DES 
B-STREPTOKOKKEN-SCREENINGS?

Nicht ohne Grund wird das B-Streptokokken-Scree-
ning bei Schwangeren von den zuständigen medi-
zinischen Fachgesellschaften (z. B. Dt. Gesellschaft 
für Gynäkologie und Geburtshilfe, DGGG; Dt. Ge-
sellschaft für pädiatrische Infektiologie, DGPI) emp-
fohlen. Dennoch werden derzeit die Kosten dieser 
Untersuchung von den gesetzlichen Krankenver-
sicherungen nicht übernommen. Das B-Strepto-
kokken-Screening kann daher bei gesetzlich Ver-
sicherten nur als privat zu zahlende individuelle 
Gesundheitsleistung (IGeL) durchgeführt werden. 
Die Kosten für die Untersuchung, die Sie privat be-
gleichen müssen, sind relativ gering und können in 
Ihrer Frauenarztpraxis erfragt werden.

WELCHE UNTERSUCHUNG  
IST WANN ERFORDERLICH?

Die/Der Sie betreuende Frauenärztin/ 
Frauenarzt entnimmt einen bakteriologi-
schen Abstrich und lässt diesen in einem 

ärztlichen Labor auf B-Streptokokken  
untersuchen. Die Untersuchung sollte 
gegen Ende der Schwangerschaft (35. 

 bis 37. Schwangerschaftswoche)  
durchgeführt werden.

WARUM B-STREPTOKOKKEN-/ 
GBS-SCREENING?

B-Streptokokken (Synonyme: GBS, Streptokokken 
der Gruppe B, Streptococcus agalactiae) sind Bak-
terien, die relativ häufig den mütterlichen Geni-
taltrakt (Scheide) und den Darm besiedeln. In der 
wissenschaftlichen Literatur werden bei gesunden 
Schwangeren Besiedlungsraten zwischen 20 und 
30 Prozent angegeben.

Die Besiedlung des weiblichen Genitaltraktes mit 
B-Streptokokken verursacht bei Frauen in der Re-
gel keine Beschwerden und stellt im Allgemeinen 
für die Schwangere selbst keine Gefahr dar. Eine 
Gefährdung besteht jedoch für das Neugeborene. 
Bei der Geburt kann es zu einer Übertragung der  
B-Streptokokken auf das Neugeborene und zur Ent-
stehung einer fieberhaften, zum Teil sehr schwer 
verlaufenden Infektion kommen.

In den meisten Fällen kann eine INFEKTION DES 
NEUGEBORENEN jedoch verhindert werden, wenn 
eine erhöhte Besiedelung mit B-Streptokokken bei 
der Mutter erkannt und vorsorglich therapiert wird. 
Hierzu wird im Laufe der Schwangerschaft eine ge-
zielte bakteriologische Untersuchung zum Nach-
weis von B-Streptokokken (so genanntes B-Strep-
tokokken-/GBS-Screening) durchgeführt.

Zögern Sie nicht und sprechen Sie  
Ihre Frauenärztin bzw. Ihren Frauenarzt  

auf diese Untersuchungen an.




